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Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute fi ndet die erste Veranstaltung des Ministeriums für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Chemikaliensicherheit hier in der Vertre-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen in Brüssel statt. 

In den letzten Jahren ist die europäische Chemikalienge-
setzgebung umfangreich geändert worden. Daraus erga-
ben sich viele neue oder geänderte Anforderungen für alle 
Beteiligten. Die Verordnungen „REACH“ (Registrierung 
von Stoffen nach einheitlichen Vorgaben bei der ECHA) 
und „CLP“ (global abgestimmtes einheitliches System 
der Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) sind nur 
zwei Beispiele.

Der Vollzug und die Überwachung chemikalienrechtlicher 
Vorschriften ist Aufgabe der Bundesländer, also auch 
Aufgabe Nordrhein-Westfalens.

Ziel der Überwachung ist es einerseits, Regelungen zum 
Schutz der Menschen und der Umwelt wirksam wer-
den zu lassen, aber auch Wettbewerbsverzerrungen zu 
verhindern zwischen Unternehmen, die die Vorschriften 
einhalten, und denen, die es nicht tun (schwarze Schafe/
free rider).

Das Thema der heutigen Veranstaltung sind „sichere Ver-
packungen“. Sichere Verpackungen leisten einen Beitrag 
zum Umweltschutz (zum Beispiel hinsichtlich der Entsor-
gung, des Abfalls und ungeregelter Emissionen). Und sie 
sind insbesondere ein wichtiger Aspekt des Verbraucher-
schutzes und des Arbeitsschutzes (zum Beispiel für die 
Beschäftigten im Handel), sie tragen insgesamt also zum 
Gesundheitsschutz der Menschen bei. 

Schwere Unfälle, Vergiftungen und Verätzungen bei Kin-
dern kommen immer wieder vor. Wenn für Haushaltsche-
mikalien kindergesicherte Verschlüsse (Verpackungen) 
vorgeschrieben sind, sind die enthaltenen Gemische 
gefährlich (Verätzungen, Vergiftungen etc.). Deshalb sind 
die Stoffe und Gemische entsprechend eingestuft, und 
der Gesetzgeber hat hierfür besondere Verpackungsan-
forderungen vorgeschrieben.  Das heißt, die Gefahr ist 
bekannt und es handelt sich nicht um eine nur theoreti-
sche Gefährdung, sondern um eine konkrete Gefahr für 
die Gesundheit, wenn mit diesen Chemikalien unsachge-
mäß umgegangen wird.  

Die Verwendung von kindergesicherten Verschlüssen ist 
keine neue Anforderung, sondern gilt schon seit circa 
2 Jahrzehnten. Warum setzen wir also nun 2013 einen 
Schwerpunkt auf dieses Thema?

Einführung
Christel Bayer, 
Abteilungsleiterin Arbeitsschutz, Arbeitsgestaltung im Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
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Zum einen: Das Thema ist immer noch aktuell – es pas-
sieren nach wie vor immer wieder Unfälle. Nicht alle sind 
durch kindergesicherte Verschlüsse zu vermeiden, aber 
sicher ein guter Teil.

Und ein weiterer Punkt: Die EU-Verordnung über Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP-VO 
1272/2008) ist aus dem Jahre 2008. Die Übergangsrege-
lungen für Gemische laufen 2015 aus, das heißt, der Zeit-
punkt für eine Bewertung und Vorschläge für eine Revi-
sion („review“) ist jetzt günstig: Was hat sich bewährt? 
Welche Vorschriften sollten angepasst werden?

Mit dieser Veranstaltung wollen wir deshalb eine Diskus-
sion darüber initiieren, wie die Regelungen zu kinderge-
sicherten Verschlüssen verbessert werden können.

Wir sind der Auffassung, dass der Schutz der Verbraucher 
optimiert werden muss.

Als Marktüberwacher wollen wir dazu beitragen. Dafür 
müssen aber die bestehenden Regelungen vollzugstaug-
licher gestaltet werden. Die Inspektoren und Inspekto-
rinnen haben keine einfach zu handhabende (messbare) 
Überprüfungsmethode bei der Überwachung vor Ort. 
Die Marktüberwachung erfolgt jedoch nicht im Labor, 
sondern „im Laden“.

Anderseits sind wir ebenso der Auffassung, dass mit einer 
Verbesserung der Vorschriften über kindergesicherte 
Verschlüsse auch Marktverzerrungen vermindert werden 
können. Davon profi tieren die Unternehmen ganz direkt: 
Sichere Verpackungen vermindern das Haftungsrisiko. 
Einfachere Prüfmethoden reduzieren den Aufwand für 
die Entwicklung neuer Verpackungen und erleichtern die 
Qualitätsprüfung in der Produktion.

Zusammengefasst ist es das Ziel der heutigen Veranstal-
tung, Ihnen Erkenntnisse aus dem Vollzug vorzustellen 
und unsererseits Anregungen mitzunehmen, wie die  
rechtlichen Vorgaben (Anhang der CLP-Verordnung) 
praxistauglich weiterentwickelt und gleichzeitig zukünftig 
Wettbewerbsverzerrungen vermindert werden können. 

Wir wollen einen Prozess anstoßen, um Lösungen in 
Zusammenarbeit mit allen möglichen Kooperationspart-
nern (Industrie, Gewerkschaften, Verbraucherschutzorga-
nisationen, Testinstitute etc.) zu erarbeiten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Überblick: Kindergesicherte Verpackungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

Überblick: Kindergesicherte Verpackungen 
für gefährliche Stoffe und Zubereitungen 
Dr. Rolf Abelmann, Geschäftsführer ivm Institut
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„Childresistant – for how long?” 
Karin Rumar, KEMI (Swedish Chemicals Agency)
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„Praktische Beispiele aus dem Vollzug“
Rosemarie Greiwe, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
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Zusammenfassung der Podiumsdiskussion

Bei der Podiumsdiskussion und der nachfolgenden Dis-
kussion mit dem Publikum wurden insbesondere folgende 
Aspekte angesprochen:

− Die Datenlage hinsichtlich Vergiftungen bei Kleinkin-
dern und die häufi g fehlenden Kenntnisse hinsichtlich 
des Unfallgeschehens

− Erfahrungen mit guten Beispielen präventiver Maß-
nahmen sowie Überlegungen zu weiteren möglichen 
präventiven Maßnahmen, zum Beispiel der Prüfung, 
ob besonders gefährliche Inhaltsstoffe nicht ersetzt 
werden könnten (Substitutionsprüfung), weiterer Auf-
klärungsarbeit und Informationskampagnen zu 
den Gefahrenpiktogrammen

− Einschätzung des Sicherheitsstandards in Europa bei 
der Vergiftungsprävention durch kindersichere Verpa-
ckungen im internationalen Vergleich

− Die Datenlage und Erfahrungen aus dem Vollzug in 
Rheinland-Pfalz und aus einer Studie der EU-Kommis-
sion sowie die möglichen Verbesserungen der Vor-
schriften

Frau Bayer eröffnete die Podiumsdiskussion mit der 
Frage, wie häufi g Vergiftungen und Verätzungen in der 
betrachteten Altersgruppe der Kinder auftreten würden.

Frau Dr. Seidel führte aus, dass bei den Giftinformations-
zentralen in Deutschland jährlich etwa 180.000 Anfragen 
eingehen. Beim Giftnotruf Bonn würden circa 30.000 Ver -
giftungsfälle insgesamt im Jahr bearbeitet, von denen 
etwa 12.000–13.000 Kleinkinder betreffen würden. 
Auslöser für diese Vergiftungen seien zahlenmäßig 
insbesondere Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetika 
sowie Medikamente, weil diese für Kinder leicht erreich-
bar seien. Schwere Vergiftungen und Verätzungen träten 
jedoch eher selten auf. So seien in den letzten 15 Jahren 
26 schwere Fälle im Kindesalter beraten worden, von 
denen 6 eine Verätzung durch Rohrreiniger hatten. Der 
Großteil dieser 26 Fälle rekrutiert sich jedoch aus Fällen, 
die bereits bei der Beratung als schwer eingestuft wurden. 
Die wirkliche Zahl der schweren Fälle liegt aufgrund der 
niedrigen Nachverfolgungsrate der Fälle (circa 5 %) sicher 
höher. In diesen schweren Vergiftungs-/Verätzungsfällen 
trete jedoch immer eine schwerwiegende Organschädi-

Zusammenfassung der Podiumsdiskussion

V.l.n.r.: Dr. Alfred Kürzinger und Dr. Bernd Glassl, IKW, Industrieverband; Martina Abel, European Child Safety Alliance; 
Dr. Tobias Jacobi, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz; 
Dr. Carola Seidel, Giftinformationszentrale Bonn; Roberto Scazzola, Europäische Kommission; Christel Bayer, Moderation
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gung auf (schwere Verätzung aller Schichten von Magen/
Speiseröhre, evtl. mit Durchbruch von Speiseröhre oder 
Magen, Narbenbildung; Krebsentstehung später möglich).

Weiterhin erläuterte Frau Dr. Seidel, dass die Beratung 
in der Giftnotrufzentrale tagsüber in der Zeit von 8:00 Uhr 
bis 23:00 Uhr zwischen 6 und 16 Anrufe pro Stunde 
entgegennehme, so dass es aus zeitlichen Gründen sowie 
aufgrund des emotionalen Zustandes der Anrufer und 
Anruferinnen nicht möglich sei, direkt Informationen über 
das konkrete Unfallgeschehen zu erfragen. Es sei daher 
nicht möglich zu sagen, ob es sich bei den Vergiftungen 
um Fälle handele, die durch kindersichere Verschlüsse 
vermieden worden wären oder ob das Kind die Chemikalie 
etwa aus einer offen stehengelassenen Flasche zu sich 
genommen habe.

Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass solche Informa-
tionen zum Beispiel zum Unfallhergang bei einer der aus 
zeitlichen Gründen nur in 5–8 % der Fälle stattfi ndenden 
Fallnachverfolgungen („follow up“) erfragt würden. Sofern 
eine entsprechende Studie bezüglich der Unfallursache 
durchgeführt werden würde, könnten die Ergebnisse inter-
essante Aufschlüsse für die Prävention liefern. 

Frau Abel beschrieb, dass die European Injury Database, 
kurz IDB, umfangreiche Unfalldaten einschließlich der 
Unfallursachen enthält, die von Mitgliedsstaaten der EU 
in Krankenhäusern gesammelt werden. Sie gab an, dass 
gegebenenfalls eine Sonderauswertung dieser Datenbank 
möglich wäre und betonte zudem, dass die Erfahrung 
gezeigt habe, dass sich aus guten Daten gute Maßnahmen 
ableiten lassen.

Daraufhin erfragte Frau Bayer die Einschätzung des 
Sicherheitsstandards in Europa bei der Vergiftungsprä-
vention durch kindersichere Verpackungen im internatio-
nalen Vergleich.

Frau Abel erläuterte, dass Deutschland bezüglich des 
Sicherheitsstandards „gut dastünde“, in anderen europä-
ischen Ländern jedoch Nachholbedarf bestehe, obwohl in 

der EU einheitliche Vorschriften bestehen. Die European 
Safety Alliance wolle daher unter anderem „models of 
good practice“ verbreiten.

Auf die Frage von Frau Bayer, ob es eine signifi kante 
Menge an Produkten auf dem europäischen Markt gebe, 
die außerhalb der EU hergestellt worden seien, erläu-
terte Herr Dr. Glassl, dass die allermeisten Produkte aus 
EU-Ländern kämen und nur sehr wenige Produkte aus 
dem außereuropäischen Raum importiert würden. Herr 
Dr. Kürzinger ergänzte, dass der Markt in der EU „recht 
eng“ sei, da er von wenigen Ketten dominiert werde, die 
ihrerseits auf die Qualität der Produkte achteten.

Herr Dr. Jacobi berichtete von praktischen Erfahrungen 
aus der Überwachung in Rheinland-Pfalz und erläuterte, 
dass der Bereich der Chemikaliensicherheit in Rheinland-
Pfalz durch zwei Behörden, die auf insgesamt fünf Stand-
orte verteilt seien, überwacht werde.

Bei durchgeführten Überprüfungen habe eine recht 
geringe Anzahl der überprüften Verpackungen (circa 1 %) 
keinen notwendigen kindersicheren Verschluss aufgewie-
sen. Bei circa 5 % habe das tastbare Warnzeichen gefehlt 
und insgesamt 24 % seien de facto nicht kindergesichert 
gewesen, da der Verschluss bei der Produktion nicht fest 
genug geschlossen worden sei beziehungsweise da der 
Verschluss Materialfehler aufgewiesen habe. Bei 19 % 
der bemängelten Produkte habe für den kindergesicher-
ten Verschluss ein Zertifi kat eines akkreditierten Labors 
vorgelegen.

Des Weiteren führte Herr Dr. Jacobi aus, dass es im Voll-
zug schwierig sei, vor Ort zu erkennen, ob ein Verschluss 
tatsächlich die Anforderungen an einen kindersicheren 
Verschluss erfülle. Es fehle an gerichtsfesten Prüfkriterien. 
Daher sei es von Interesse, einen möglichst einfachen 
Vortest für die Vollzugspraxis zu haben, um die Frage nach 
einem ausreichenden Maß an Kindersicherheit möglichst 
einfach und vor Ort beantworten zu können.

Ein weiteres Problem sei, dass neben dem Inverkehr-
bringer/Händler in der Regel auch der Hersteller eines 
Produktes von den Vollzugsbehörden zur Mängelbeseiti-
gung herangezogen werde. Seien Hersteller und Händler 
an unterschiedlichen Orten ansässig, dann seien häufi g 
unterschiedliche Behörden zuständig.

Neben der zeitlichen Verzögerung bestehe hierbei vor 
allem die Schwierigkeit, einen nicht „messbaren“ Mangel 
zu kommunizieren.

Auf Nachfrage erklärte Herr Dr. Jacobi weiterhin, dass 
diese Vorgehensweise, die sich an Wirtschaftsakteure auf 
unterschiedlichen Stufen der Lieferkette richtet, sicher-
stellen solle, dass vorhandene Mängel möglichst nachhal-
tig abgestellt würden.
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Zusammenfassung der Podiumsdiskussion

Gründe für die mangelhafte Wirksamkeit von kinder-
gesicherten Verschlüssen oder die Tatsache, dass Ver-
packungen/Produkte trotz eines Zertifi kates die damit 
verbundenen Anforderungen in der Praxis nicht erfüllen 
beziehungsweise ohne Zertifi kat in den Verkehr gebracht 
werden, könnten sehr unterschiedlich sein.

Nach Aussage von Herrn Dr. Jacobi gebe es teilweise 
Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers oder der 
Rechtmäßigkeit des Zertifi kates, es könnten aber auch 
beim Hersteller Probleme mit der Chargenkonsistenz 
oder der Qualitätskontrolle eine Rolle spielen.

Herr Dr. Abelmann ergänzte dazu, dass bei Zertifi katen 
auf die Qualität des Institutes geachtet werden müsse, 
das die entsprechenden Zertifi kate ausstelle. Bei akkredi-
tierten Instituten sei davon auszugehen, dass bei Ertei-
lung eines Zertifi kates die Anforderungen an den kinder-
sicheren Verschluss auch tatsächlich eingehalten worden 
wären. In diesen Fällen könne ein später auftretender 
Mangel gegebenenfalls aus einer Änderung der Produk-
tion herrühren.

Aufgrund einer Frage aus dem Publikum, wo Informati-
onen über mangelhafte Verpackungen verfügbar seien, 
wies Herr Dr. Jacobi darauf hin, dass das RAPEX-System 
für alle Verbraucherprodukte entwickelt worden sei 
und viele Informationen allen Verbrauchern im Internet 
öffentlich zugänglich seien. Zusätzlich zum RAPEX-
System existiere ebenfalls die ICSMS-Plattform, die zum 
Austausch der Marküberwachungsbehörden innerhalb 
der EU untereinander diene. Diese Plattform habe jedoch 
auch einen für den Verbraucher öffentlich zugänglichen 
Teil, dem der Verbraucher Informationen über riskante 
Produkte entnehmen könne.

Frau Abel merkte an, dass mit RAPEX, dem europäi-
schen Schnellwarnsystem zu unsicheren Produkten, eine 
entsprechende Plattform existiere, auf der bei Bedarf 

vor einer mangelhaften Verpackung gewarnt werde. Auf 
dieser würden pro Jahr etwa 5 Meldungen bezüglich nicht 
kindersicherer Verschlüsse veröffentlicht.

Frau Bayer fragte, wie die EU-Kommission die dargestell-
ten Probleme der Überwachungsbehörden beurteile und 
ob diese Probleme der EU-Kommission bereits bekannt 
gewesen seien.

Roberto Scazzola explained that the implementation of 
the CLP Regulation is in an early phase. There is a tran-
sitional period until June 2012 during which CLP and the 
previous system to classify, label and package chemical 
mixtures coexist.

After that date classifi cation, labelling and packaging of 
mixtures (the vast majority of chemicals product on the 
market) will have to be conducted only according to the 
new rules. 

He quoted fi gures with regard to CLP enforcement as 
recently provided by Member States. In fact, Member 
States were required to submit reports on the results of 
offi cial controls and other enforcement measures conduc-
ted according to CLP. 14 out of 26 reporting Member Sta-
tes presented numerical data in their reports. According 
to these fi gures approximately 40.000 offi cial controls 
took place in the reporting period concerning different 
aspects of the CLP Regulation: around 25% of these 
inspections (approximately 10.000) addressed duties 
concerning packaging. However, the rate of detected 
non-compliance cases involving packaging was rather low 
(about 3–4 % of total cases of non-compliance).

Until now, the Commission has not been made aware 
of specifi c problems related to the implementation and 
enforcement of the requirements for child resistant 
fastenings under CLP. He suggested to discuss this issue 
at a broader level involving other Member States and 
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exchanging experiences (for instance via the ECHA Forum 
for Exchange of Information on Enforcement-Forum) 

Frau Bayer fragte, ob vor dem Hintergrund der 2015 aus-
laufenden Frist für die CLP-Verordnung an dieser Stelle 
eine Evaluation geplant sei und ob Änderungen an der 
Verordnung selbst möglich seien.

Mr Scazzola mentioned that the Commission did not 
plan any review of the CLP Regulation in view of the 2015 
deadline. CLP is still in early implementation and fully 
applicable to mixtures as of June 2015 and it would not 
be appropriate to modify the main body of the text before 
that date. However, Adaptations to Technical Progress 
(so called ATPs) are foreseen regularly and they are used 
to modify Annexes quite regularly. Finally, in accordance 
with Article 45 (4) of the CLP Regulation, the Commission 
is working closely with Poison Centres to harmonise the 
information that companies placing hazardous mixtures 
on the market have to notify to Poison Centres for emer-
gency health purposes. 

Frau Bayer stellte die Frage, ob die Entwicklung eines 
Vortestes zur Beurteilung von kindergesicherten Verpa-
ckungen in Geschäften auch aus Sicht der Produktion 
sinnvoll sei.

Herr Dr. Kürzinger betonte, dass die Entwicklung eines 
Vortestes aus Sicht der Produktion erstrebenswert, jedoch 
die praktische Umsetzung nur schwer vorstellbar sei.

Herr Dr. Abelmann erläuterte ergänzend, dass zwar die 
Entwicklung eines auf physikalischen Parametern, wie 
dem Drehmoment, basierenden Testes möglich sei, aber 
die Realisierung eines einfachen Testsystems sehr schwer 
sei.

Herr Dr. Glassl beschrieb, dass es im Interesse der 
Hersteller sei, fl üssige Produkte nur in einwandfrei 
verschlossener Form in den Handel auszuliefern, damit 
zum Versand verwendete Kartonagen nicht beschädigt 
würden und somit keine Beschwerden von Seiten der 
Einzelhändler eingingen. Es gebe jedoch über den Ver-
band der Einzelhändler keine Rückmeldung über derartige 
Probleme. Solche Fragestellungen würden zwischen den 
Verpackungsherstellern und den betroffenen Abfüllern 
geklärt.

Aufgrund einer Frage aus dem Plenum, ob die Verpa-
ckungsindustrie in die Entwicklung neuer Verpackungen 
einbezogen werde und ob diesbezüglich Innovationen 
gefördert würden, erläuterte Herr Dr. Kürzinger, dass 
Abfüller zumeist keine eigene Verpackungsforschung 
betrieben, während Verpackungshersteller ein eigenes 
Interesse an Innovationen im Bereich von Verpackun-
gen hätten. Herr Dr. Abelmann merkte hierzu an, dass 
zunächst die Einstufung eines Produktes erfolgen müsse, 
bevor eine Verpackung festgelegt werden könne.

Frau Abel fragte, ob die Einführung einer Produktliste 
geplant sei, auf der besonders gefährliche Produkte 
genannt werden würden („black list“).

Herr Dr. Jacobi führte aus, dass bei der Erstellung einer 
solchen Liste die Problematik zu beachten sei, dass die 
genaue Rezeptur eines Produktes ein Betriebsgeheimnis 
der jeweiligen Firma darstelle und daher nicht einfach 
veröffentlicht werden könne. Die genaue Rezeptur sei dem 
Bundesinstitut für Risikobewertung jedoch bekannt.

Herr Dr. Glassl ergänzte hierzu, dass die qualitative 
Rezeptur des jeweiligen Produktes, sofern es sich um ein 
Wasch- oder Reinigungsmittel handelt, ohnehin im Inter-
net veröffentlicht werden müsse. Eine Infokampagne für 
Verbraucher sei wünschenswert, da viel Aufwand bei der 
Einstufung betrieben werde.

Herr Dr. Abelmann fragte zudem, inwiefern eine Emp-
fehlungsliste für einzelne Produktgruppen hinsichtlich 
der Gefährdungen möglich sei. Laut Frau Dr. Seidel sei 
ein solcher Leitfaden für die Industrie möglich. Allerdings 
sollte die Industrie gemäß Frau Dr. Seidel diese Informati-
onen bereits vorliegen haben.

Hieraufhin sprach sich Herr Dr. Kürzinger gegen eine solche 
auf Produktgruppen bezogene Empfehlungsliste aus und 
begründete dies damit, dass die Zusammensetzung einzel-
ner Produktgruppen, wie zum Beispiel Entkalker, die sowohl 
Zitronensäure als auch gefährlichere Salz- beziehungsweise 
Amidosulfonsäure enthalten könnten, stark voneinander 
abweiche. Diese Tatsache mache es schwierig, eine pau-
schale Empfehlungsliste für den Verbraucher zu erstellen. 
Darüber hinaus werde auf den Etiketten auf die Einstufung 
des Produktes mittels Warnsymbolen hingewiesen.

Frau Abel merkte hierzu an, dass der Verbraucher an 
den „Top-Ten“ der gefährlichsten Haushaltschemikalien 
interessiert sei.
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Zusammenfassung der Podiumsdiskussion

Ein Teilnehmer im Auditorium ergänzte, dass eine Liste 
mit riskanten Produkten möglich wäre. Es existierten zwar 
keine deutschlandweiten Statistikdaten, allerdings sei es 
Gegenstand aktueller Planungen, solche Daten zu erheben.

Herr Dr. Jacobi regte an, dass es vielmehr notwendig sei, 
eine Substitutionsprüfung sowohl durch den Hersteller 
als auch den Verbraucher durchzuführen. Daher sei eine 
entsprechende Aufklärung des Verbrauchers notwendig. 
Frau Dr. Seidel fügte hinzu, dass in der Giftnotrufzentrale 
Bonn circa 7–20 Fälle von Verätzungen mit Rohrreinigern 
pro Jahr (bundesweit circa 120) auftreten würden.

Aus dem Auditorium erfolgte die Anmerkung, dass bei 
Verbrauchern die Informationen über die Gefährlichkeit 
von Haushaltschemikalien kaum „angekommen“ seien 
und der Trend zu immer aggressiveren Produkten gehe.

Zu den Ausführungen des Herrn Dr. Jacobi ergänzte Herr 
Dr. Kürzinger, dass es nicht im Interesse der Hersteller sei, 
ätzende Produkte herzustellen und gefährliche Inhaltsstoffe 
zu verwenden. Aus der vom Verbraucher geforderten Leis-
tungsfähigkeit der Produkte ergebe sich jedoch in wenigen 
Fällen die Notwendigkeit zum Einsatz solcher Stoffe.

Frau Abel ergänzte, dass für bestimmte Konsumenten-
gruppen der Chlorgeruch eines Reinigers wichtig für das 
subjektiv empfundene Sauberkeitsgefühl des Anwenders 
sei und daher ein Umdenken der Verbraucher zwar wün-
schenswert, aber nur schwer zu erreichen sei.

Es erfolgte die weitere Anmerkung aus dem Publikum, 
dass auf die Anwendung von ätzenden Wasch- und Reini-
gungsmitteln verzichtet werden solle. Bei Grillanzündern 
und Lampenölen habe der Einsatz von kindersicheren 

Verschlüssen viel genutzt. Die Zahl von 15.000 Gesund-
heitsschädigungen seit der Einführung dieser Verschlüsse 
hätte ohne diese sicherlich deutlich höher gelegen. Auch 
ermögliche die CLP-Verordnung eine gute Perspektive, 
da die Giftberatung die Informationen aus der Rezeptur 
benötige, um effektive Hilfe leisten zu können und diese 
über die Identifi zierungsnummer künftig schneller in den 
Datenbanken gefunden werden könne.

Frau Abel beschrieb, dass bei der Verhütung von Giftun-
fällen „Education“ und gesetzliche Regelungen miteinan-
der einhergehen („Joint Action“) müssten. Eltern müssten 
über Gefahrensymbole und die mit gesundheitsschädli-
chen Chemikalien verbundenen Gefahren informiert wer-
den. Bisher hätten nur in den Niederlanden und Großbri-
tannien entsprechende Kampagnen stattgefunden.

Herr Dr. Glassl ergänzte, dass sich auf Verpackungen 
zusätzlich immer auch der Hinweis „darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen“ befände. Die Wahrnehmbar-
keit der GHS-Symbole gehe in der Vielzahl der Informatio-
nen auf der Verpackung unter. Die Wasch- und Reinigungs-
mittelhersteller in Europa haben für diese Produkte auch 
oft europaweit einheitliche Sicherheitspiktogramme entwi-
ckelt, die besser „ins Auge springen“ als Fließtext und die 
breit verwendet werden. Es stelle sich die Frage, inwiefern 
das bestehende Kennzeichnungssystem, das für professi-
onelle Verwender und für den Transport entwickelt wurde, 
für Privatpersonen verständlich und hilfreich sei.

Mr Scazzola added that the fi ndings of a recent Commis-
sion Report on communication on the safe use of chemicals 
emphasised the generally low understanding of the safety 
measures that need to be taken using chemicals; further-
more, risk perception is not per se a suffi cient driver for 
safety behaviour: awareness raising activities and training 
are needed. They should be promoted by MS and targeted to 
specifi c audiences such as families, school children etc.

Den Vorschlag von Herrn Dr. Glassl aufgreifend, eine 
für die Zielgruppe der Verbraucher verständlichere 
Gefahrstoffkennzeichnung einzuführen, führte Herr 
Dr. Jacobi aus, dass er es nicht für zielführend halte, das 
nun vereinheitlichte Kennzeichnungssystem für Gefahr-
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stoffe nun oder zukünftig für unterschiedliche Bereiche 
wieder verschieden zu gestalten. Außerdem gebe es 
durchaus ein abgestuftes System, indem dem gewerbli-
chen Verwender zusätzlich ein Sicherheitsdatenblatt zur 
Verfügung gestellt werde. 

To this remark Mr Scazzola commented that the consu-
mer may fi nd all necessary information on the label of the 
packaging and additionally the hazard symbol indicates 
the specifi c hazard of the household chemical. 

Frau Dr. Seidel bemerkte hierzu, dass das Wissen der 
Verbraucher um die Bedeutung der Gefahrensymbole, 
insbesondere der GHS-Symbole, gering sei.

Frau Abel richtete die Frage an die anwesenden Teilneh-
merinnen und Teilnehmer und fragte, ob es eine speziell 
auf Schulkinder abgezielende Aufklärung bezüglich der 
Bedeutung von Gefahrensymbolen gebe.

Von den Zuschauern und Diskussionsteilnehmern wurde 
festgestellt, dass es entsprechende Aufklärungspro-
gramme in den Schulen in Belgien und auch in Deutsch-
land gibt, welche je nach Bundesland in verschiedenen 
Klassenstufen stattfi nden. Zur Durchführung dieser 
Lerneinheiten gibt es spezielle Lehrmaterialien.

Es wurde jedoch auch festgestellt, dass es bei Berufs-
gruppen, die Hausbesuchsdienste in jungen Familien 
durchführen („home visitors“), noch einen erheblichen 
Aufklärungsbedarf bezogen auf die Gesamtthematik der 
Chemikaliensicherheit gebe und diese daher ihrerseits die 
Familien nicht bezüglich Haushaltschemikalien beraten 
könnten. Dieser Themenkomplex werde in der Regel bei 
Hausbesuchen und den stattfi ndenden Beratungsgesprä-
chen nicht weiter betrachtet.

Zudem wurde angemerkt, dass das Bundesinstitut 
für Risikobewertung eine Broschüre in türkischer und 
arabischer Sprache erstellt habe. Diese weist auf die mit 
Haushaltschemikalien verbundenen Gefahren hin und 
gibt Ratschläge zum sicheren Umgang. Die Broschüre sei 
bereits 100.000-mal verteilt worden. 

Frau Bayer ergänzte hierzu, dass auch das Ministerium 
für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen mehrsprachige Flyer zum Thema der Chemika-
liensicherheit erstellt habe.

Zum Abschluss der Podiumsdiskussion fragte Frau Bayer 
alle Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer, was sie 
sich bezogen auf kindergesicherte Produkte wünschten.

Herr Dr. Kürzinger wünschte sich daraufhin, dass Rezep-
turen bestünden, bei denen die Verwendung kindergesi-
cherter Verpackungen nicht notwendig seien.

Frau Abel wünschte sich mehr Plattformen der Zusam-
menarbeit, damit der Trennung zwischen Industrie, EU, 
Behörden und Verbrauchern begegnet werden könne.

Herr Dr. Jacobi gab an, dass er sich einen standardisier-
ten Vortest für kindersichere Verpackungen wünsche.

Frau Dr. Seidel führte aus, dass sie sich bessere Warnhin-
weise auf Verpackungen wünsche, die klar verständlich 
seien, insbesondere auch für Eltern.

Mr Scazzola wished for a better cooperation between the 
authorities on the European level. 
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Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahl-
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